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§ 3 ADG
 ADG - Amtshilfe-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2020

1. (1)Wird gemäß § 2 Abs. 3 von einem Kreditinstitut die Erteilung von Informationen verlangt, die unter das

Bankgeheimnis fallen, so ist das über diese Informationen verfügende Kreditinstitut verpflichtet, diese

Informationen zu erteilen sowie die Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen und herauszugeben. Die für

die Durchführung des Amtshilfeersuchens in Österreich zuständige Behörde hat die Erteilung dieser

Informationen unter Setzung einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen gemäß

§ 4 Abs. 3 vorliegen, unverzüglich zu verlangen. In diesem Verlangen hat die in Österreich zuständige Behörde zu

bestätigen, dass die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 erfüllt sind.

2. (2)Die Offenbarung und Herausgabe von Informationen hat auf Verlangen auf einem elektronischen Datenträger

in einem allgemein gebräuchlichen Dateiformat zu erfolgen, wenn zur Führung der Geschäftsverbindung

automationsunterstützte Datenverarbeitung verwendet wird.
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